
Ablauf des Beschwerdeverfahrens

Bei Beschwerden

Schüler/-innen wenden sich an betroffene Lehrkraft,
(evtl. mit Klassenlehrer/-in)Eltern

Im Falle der fehlenden 
Lösung des Problems

Schüler/-innen

wenden sich an

Vertrauenslehrer/-in
(evt. mit Fachlehrer/-in, 
Klassenlehrer/-in),
Klassenpflegschaftsvertreter,
Sozialpädagogin,
Beratungslehrer

Eltern

Erst wenn auf den vorherigen Ebenen
keine Abhilfe der Beschwerde erwirkt
werden konnte (Vereinbarungen kamen nicht
zustande), dann

Schüler/-innen
wenden sich an

Schulleitung
(evtl. mit Fachlehrer/-in, 
Klassenlehrer/-in oder 
Vertrauenslehrer/-in),
Schulpflegschaft

Eltern

Sofern der Konflikt innerschulisch
nicht gelöst werden kann

Schüler/-innen
wenden sich an

Schulaufsicht
(evtl. mit Fachlehrer/-in, 
Klassenlehrer/-in, 
Vertrauenslehrer/-in, 
Schulleitung)

Eltern
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